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Sprache und Sprechen über die Ruedi Haitiner

Jenischen in Graubünden 1850-1955

Ab den 1980er-Jahren nahm in der Schweiz die Intensität der
kritisch-wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Volks-

gruppe der Jenischen stark zu. Einen wesentlichen Bestandteil
davon bildete die Aufarbeitung der Aktion «Kinder der Land-
Strasse», die beabsichtigte, den durch die zwangsweise Wegnah-
me der Kinder aus jenischen Familien entstandenen Schaden an
den betroffenen Menschen <sichtbar> zu machen. Im Kanton
Graubünden, wo im 19. und 20. Jahrhundert der Anteil der Fah-
renden gemessen an der sesshaften Bevölkerung besonders hoch

war, entstand in diesem Zusammenhang im Rahmen des Natio-
nalen Forschungsprogramms NFP 51 mit dem Titel «Integration
und Ausschluss» eine wissenschaftliche Publikation, die zum Ziel
hatte, ein Bild entstehen zu lassen, «das die bisherige Literatur
ergänzt und vertieft.»'
Im vorliegenden Aufsatz stehen - im Sinne einer am dinguistic
turn> ausgerichteten Geschichtswissenschaft - nicht die Begriffe
an sich im Vordergrund, sondern es geht um die Diskurse. Im
Fokus stehen die Verhältnisse von Machtstrukturen, welche die

Sprache und das Sprechen, beziehungsweise das Schreiben, be-
stimmen. «<Sprache> bezeichnet dabei einen Bereich des Norma-
tiven, der Bedeutungen vorzuschreiben versucht, und <Sprechen>

einen Bereich der Verhandlungen, in dem über die Gültigkeit von
Bedeutungen gestritten werden kann.»^

Roma, Sinti, Jenische - oder einfach nur <Vaganten>?

Wer sind eigentlich die <Fahrenden> oder die <Jenischen>? Wir
tun uns - wie so oft - schwer bei der Bezeichnung von kulturell
andersartigen Bevölkerungsgruppen. Beim Begriff der Jenischen
handelt es sich um eine Selbstbezeichnung der Fahrenden und
deren heute grösstenteils sesshaften Nachkommen in der
Schweiz, Deutschland und Österreichs Die von der Mehrheits-
gesellschaft oft abschätzig genannten <Zigeuner> bilden eine kul-
turelle Minderheit und rechnen sich verschiedenen ethnischen

Gruppen zu. Oft wird <Roma> als gruppenübergreifende Be-

Zeichnung verwendet. Die seit Jahrhunderten hauptsächlich in
Deutschland, Frankreich und Italien lebenden <Roma> bezeich-
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nen sich als <Sinti>. <Jenische> nennen sich die in der Schweiz,
Deutschland und Osterreich lebenden Angehörigen fahrender
oder sesshafter Lebensweise, die nicht Romanes sprechend An-
dere Bezeichnungen identifizieren die <Sinti> und <Roma> in ab-
wertender Weise mit anderen Gruppen, die einen schlechten Ruf
haben, wie etwa <Landstreicher>, <Vaganten>, <Landfahrer> oder
<Vagabunden>. Hin und wieder beziehen sie sich auf eine Le-
bensweise oder einen Beruf wie <Kessler>, <Schleifer>, <Korber>

und so weiter.®

Wenn man Sinto, Rom oder Fahrender sei, so schreibt Liégeois,
dann wisse, fühle und lebe man das. Es sei ein Lebensstil und eine

Lebenskunst, gegründet auf einer Seinsweise, die man weder be-
schreiben noch greifen könne, und auf Verhaltensweisen, die

flüchtig und veränderlich seiend In Graubünden waren es aber
offensichtlich nicht nur Roma, Sinti oder Jenische, die wan-
derten, sondern auch Angehörige der Unterschichten, wie ver-
armte Kleinbauern, Dienstboten, bestimmte Handwerker und
Taglöhner/
Sie alle waren Aussenseiter. Schon seit dem ausgehenden Mittel-
alter wurden entsprechende Fremdbilder tradiert. Herzig® sieht
den Zusammenhang in der mittelalterlichen Privilegiengesell-
schaft, die nicht von einer Gesellschaft der Gleichen, sondern von
unterschiedlich Privilegierten ausging. Darin konnten sich Ein-
zelgruppen durch Privilegien besserstellen, aber auch durch
Nichtprivilegierung oder Minderprivilegierung an den Rand ge-
drückt und zu Aussenseitern gemacht werden. Zum Ausschluss

aus der angestammten Gemeinschaft gehörte auch die soziale Iso-
lation; denn offensichtlich schienen vor allem Ausgestossene den
Schritt zur dauernden Nichtsesshaftigkeit getan zu haben.' Tat-
sächlich lässt sich das Zigeunerbild nahezu fünf Jahrhunderte zu-
rückverfolgen. Es sei Teil eines kulturellen Systems von weiterge-
gebenen Vorstellungen darüber, wie <Zigeuner> angeblich seien,
schreibt Maciejewski. Wir haben es also mit Strukturen von lan-

ger Dauer zu tun, «die das Ressentiment gegenüber <Sinti> und
<Roma> als ein tief im gesellschaftlichen Leben eingeschliffenes
Schema ausweisen - also ein Grundmuster von Xenophobie, ver-
gleichbar nur mit dem Antisemitismus.»'"
Leimgruber, Meier und Sablonier" orten die Zunahme des Miss-
trauens von Behörden gegenüber den herumziehenden Einzel-

personen, Familien und Sippen in der Mitte des 19. Jahrhunderts
mit der Entstehung der territorialen Staaten und dem Aufkom-
men des modernen Verwaltungsstaats; denn innerhalb eines sol-
chen Hessen sich Fahrende nur schwer erfassen und kontrollieren.
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Immer häufiger wurden sie deshalb nur noch als Übel wahrge-
nommen. <Vagantität>, wie das Herumziehen in amtlichen Doku-
menten genannt wurde, war zu bekämpfen und möglichst zu be-

seifigen. Der wachsende Anpassungsdruck auf die Fahrenden ist
mit der seit dem Ersten Weltkrieg auch in der Schweiz stattfin-
denden Verschärfung der politischen Auseinandersetzung und
einer Steigerung der sozialen Gegensätze zu erklären. Eine bür-
gerlich-konservative Disziplinierungswelle hat eine Angleichung
an die als <normal> und <typisch> betrachteten Normen und Le-
bensweisen verlangt. Davon sind auch die Fahrenden betroffen

gewesen. In den Jahren nach dem Landesstreik von 1918 erhielten
Antisozialismus, Antibolschewismus, Antiinternationalismus
und Antisemitismus Auftrieb. Diese Bestrebungen wurden als

konstitutive Merkmale der schweizerischen Nation, für die sie

kämpften, ausgegeben." Auch hier hatten alle Elemente, die sich
der bürgerlichen Ordnung widersetzten - und sei dies auch aus

purer Armut - einen schwierigen Stand.

Meyer erwähnt die Erklärung von Walter Haesler, dass eine

durchschnittlich höhere Kriminalität mit der Paria-Position der
Jenischen zu erklären sei, und fügt noch selber an, dass die von
Haeslers Untersuchung gezeigte Delikthäufigkeit zu klein sei, um
die Landfahrer generell zu kriminalisieren." Es sei, schreibt

Meyer", im Zusammenhang mit der Kleinkriminalität wichtig zu
wissen, dass die Landfahrer, bedingt durch ihre besondere Le-
bensweise, einen vom Rechtsverständnis der Sesshaften abwei-
chenden Eigentumsbegriff gehabt hätten, so dass Konflikte mit
den Sesshaften auch ohne eigentliche Freveltaten unumgänglich
gewesen seien.

Gegen die These einer ererbten Form krimineller Energie weh-
ren sich u.a. Huonker und Ludi, wenn sie schreiben, dass euge-
nische, kriminalanthropologische und rassenhygienische Beiträge
der Humanwissenschaften den existierenden antiziganistischen
Stereotypen den Anstrich gaben, naturwissenschaftlich fundiert
zu sein. Diese hätten damit vor allem auch die Polizeibehörden in
ihrer Wahrnehmung bestärkt, wonach die «zigeunerische Lebens-
weise> nicht nur einen Angriff auf die Rechtsordnung darstelle,
sondern auch biologisch im Wesen der betreffenden Fahrenden
verankert sei."
Der deutsche Arzt und Rassenhygieniker Robert Ritter hatte sich
1938 zu dieser Frage folgendermassen geäussert:

«Az z/ezz/ezzzgezz Aü7/ezz, zw dezzezz szc/z zzzzc&wezsezz /ü'ssz, dzzss zz//e

zTzre Voz*/k7zrezz dezzz /ewzsc&ew Süzüge zzzzge/zöVtezz, /ü'sst szÜz
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uoraz«s<jgew, ûbtss sze m zTzrer Art «zz'uerT'esser/zc/? szW. £7«

g/ezc/? zzzzgzzzzstzges Lbtez/ tHrd razz« zz^er/ezze/ä/Zezz znzzssew, dze

tez/s 1Z0Z7 /emscÄezz ViagzzT'zzzzz/ezz, rez/s fozz erZ>&rzzzz&ezz sess-

Âzz/ten Armen ^stammen.»'"

Die Gesetzgebung ging beim Vagantentum hauptsächlich von
einem staatswidrigen, ja gar krankhaften Zustand aus, den es -
vorderhand auf dem Weg der Einbürgerung - unbedingt zu korri-
gieren galt. Dabei hatte die fahrende Lebensform ja durchaus auch

für die sesshafte Bevölkerung ihre Vorteile. Meyer" weist in seiner

Untersuchung darauf hin, dass sich die Erwerbsquellen der Fah-
renden in vier Kategorien systematisieren Hessen: Handwerk,
Handel, Unterhaltung sowie verschiedene Praktiken aus dem Ge-
biet der Volksmagie wie Heilversuche an Körper und Seele. Und
von all diesen <Dienstleistungen> konnte die sesshafte Landbevöl-
kerung immer wieder profitieren. Er erwähnt noch weitere nütz-
liehe Tätigkeiten wie die Herstellung und Reparatur von Kesseln
und Pfannen der <Kessler> und die Arbeit von <Korbern> respekti-
ve die der <Zainenmacher>. «Diese Konstanten im <Berufsbild> der
landfahrenden Handwerker haben <Kessler>, <Spengler> und
<Korber> zu eigentlichen Synonymen für landfahrende Sippen ge-
macht.»" Interessant sind auch seine Hinweise auf fahrende

Scharfrichter, die sich zugleich als Viehärzte betätigt hätten, oder
auf <Vagierende> als Händler aber auch als Kommunikatoren zwi-
sehen den Sesshaften, gelegentlich auch als Spitzel."
Die Geschichte der Verfolgung von Roma, Sinti und Jenischen in
der Schweiz reicht weit ins 15. Jahrhundert zurückd" Doch erst
innerhalb der politischen Ordnung im modernen Bundesstaat mit
den sich aus der Staatsangehörigkeit ergebenden Rechten und
Pflichten und der rechtlichen Zugehörigkeit zur Rechtsgemein-
schaft von Bürgern eines Staates, schien der Raum definitiv eng zu
werden. 1850 setzte der Bundesrat das Rnndesgesefz, dze TTezmzzt-

/oszg&ezt /zeZre/Jend in Kraft mit dem Ziel, jeden Schweizer und
jede Schweizerin einer Heimatgemeinde zuzuordnen. Dieses Ge-

setz ermächtigte den Bund dazu, das Bürgerrecht derjenigen
Menschen zu ermitteln, die zur umfangreichen Bevölkerungs-
gruppe der Heimatlosen gehörten, und diese einem Kanton zur
Einbürgerung zuzuteilend' Klar, dass dies in den einzelnen Kan-
tonen - so auch in Graubünden - eine Debatte entfachte; denn
einerseits bedeutete dies einen Eingriff in die Kantonshoheit, und
andererseits brachte es die Kantonsbehörden in die schwierige
Lage, den Gemeinden gegen deren Willen Kontingente von ein-

zubürgernden Personen zuzuweisen.
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Knapp ein halbes Jahrhundert später war dann in Graubünden
wiederum die <Kesslerfrage> ein zentrales Thema. Im November
1893 mündeten die Diskussionen in eine grossrätliche Motion, die
den Regierungsrat einlud, «[...] zu untersuchen und darüber Be-
rieht und Antrag zu hinterbringen, wie das Vagantenleben zahl-
reicher Kesslerfamilien unseres Kantons eingeschränkt werden
könne.»" Die Motionäre störten sich daran, dass Familien noma-
disierend im Lande herumzogen, «[...] scheinbar ein Gewerbe
betrieben und die sesshafte Bevölkerung mit Betteln und Dieb-
stahl belästigten.»"
1921 reichte im Zusammenhang mit den <Vaganten> ein Mitglied
im Bündner Grossen Rat erneut eine Motion ein, um den Kanton
dazu zu bringen, die Gemeinden bei der sogegannten <Vaganten-
fürsorge> finanziell zu unterstützen. Der Grosse Rat bewilligte
dann in der Herbstsession 1923 nach eingehender Diskussion, die
auch in der Presse Widerhall fand, einen sogenannten <Vaganten-
kredit> von 8000 Franken, verteilt auf zwei Jahre. Die Kreditver-
gäbe war mit der Hoffnung verbunden, die Vaganten endlich dis-

ziplinieren zu können.
Gut dreissig Jahre später stellte der Kanton im Rahmen der Ein-
führung der neuen Armenordnung von 1955 für Gemeinden, «die
durch Armenlasten für Vaganten und Zwangseinbürgerungen be-
sonders betroffen sind», neu jährlich 80000 Franken zur Verfü-

gung. Der bisherige <Vagantenkredit> blieb damit nicht nur beste-

hen, sondern wurde auch noch massiv erhöht und erfüllte damit
im Kanton Graubünden die Funktion eines gewissen Finanzaus-
gleichs.

Zivilisierung mittels Einbürgerung -
das Bundesgesetz 1850

Nachdem in der Schweiz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
verschiedene Anläufe fehlgeschlagen waren, die Heimatlosigkeit
auf dem Wege des Konkordats zwischen den Kantonen zu beseiti-

gen, sollten das vom neuen Bundesstaat am 3. Dezember 1850 er-
lassene Gesetz c/ze /fezhzzzt/oszg&ezt ^etrej/enh und die Folgegesetze
in den Kantonen wirkliche Änderungen bringen. In der zweiten
Hälfte des Jahres 1850 war der Bundesrat darangegangen, «mit
durchgreifenden Massregeln und gewissenhafter Vollziehung der-
selben dem weiteren Umsichgreifen dieses krankhaften Zustandes»

vorzubeugen." Die Bundesverfassung wolle die Einbürgerung der
<Heimatlosen>, stellte der Bundesrat fest. «Denn die mögliche
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Gleichstellung mit den Rechten der übrigen Bürger [...] ist der ein-

zig mögliche Weg, die Heimathlosen oder wenigstens ihre Kinder
der Zivilisation allmälig wieder zuzuführen.»^
Im zweiten Artikel des neuen Bundesgesetzes wurden die <Va-

ganten> als die eigentlichen Heimatlosen im engeren Sinne des

Wortes definiert, und im dritten Artikel ging es um jene Fälle, bei
denen eine Einbürgerung nicht vorgeschrieben wurde, nämlich
die älteren, unverheirateten Personen und die Kriminellen; denn
Erstere würden «allmälig ohne Descendenz aussterben und für
Kriminalisirte noch besondere Einbürgerungskosten zu bezah-

len, kann man einem Kanton nicht wohl zumuthen.»^
1853 wurde dann in Graubünden dieses Bundesgesetz auf ein-
fache Weise vollzogen. Alle Angehörigen wurden gemäss Artikel 1

des Vollzuggesetzes ohne Umstände zu Vollbürgern erklärtV Die
Fahrenden wurden nun konsequent erfasst, um sie sesshaft zu
machen oder wenigstens verantwortlichen Heimatgemeinden zu-
zuweisen. Der Bund zwang die Kantone, und diese zwangen wie-
derum die Gemeinden zur Einbürgerung. Die Heimatlosen hat-

ten dabei keine Wahlmöglichkeit. Reichere Gemeinden schoben
Heimatlose in ärmere ab und zahlten dafür etwas in deren Ge-
meindekassen. Viele der neuen Bürger wurden von ihren Gemein-
den nicht gerade freudig aufgenommen, Berggemeinden etwa ver-
weigerten ihnen den Bürgernutzen an Allmenden und Waldungen,
wie Leimgruber, Meier und Sablonier konstatierten.^
Schon im April 1850 war in der Bündner Zeitung ein dreiteiliger
Artikel zum «Armenwesen» erschienen. Darin ging es um einen

von der «Kantonal-Armenkommission» ausgearbeiteten Bericht
zur «Thatsache der fortschreitenden Ueberhandnahme des Pau-

perismus (der Armennoth).»-' Erfreut wurde im Artikel bestätigt,
dass die in den vergangenen zehn Jahren eingesetzten Mittel zur
Bekämpfung der Armut im Kanton Wirkung gezeigt hätten, doch
hätte sich im Gegenzug auch eine «progressive Zunahme der Ar-
men und die immer grösser werdende Kluft zwischen Armennoth
und Mitteln, ihr zu begegenen», gezeigt. Es wurde darauf hinge-
wiesen, dass gerade die Auswanderung mittelloser Familien in
Grossstädte anderer Länder dort einen Teil jenes Proletariats bil-
deten, «welches durch sein Bewusstsein und seine Organisation
der gesellschaftlichen Ordnung so furchtbar geworden ist.» Zwar
sei nicht zu erwarten, dass in der Schweiz die Armen eine solche
bedrohliche Stellung einnehmen könnten, bekomme doch das

Armenwesen die «Aufmerksamkeit und Fürsorge von Behörden
und menschenfreundlichen Privaten», denen man dafür zu Dank
verpflichtet sei.
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Im zweiten Teil der Trilogie ging der Autor nun der Ursache der
Armut auf den Grund und stellte fest, dass man es sich zu leicht
mache, diese ausschliesslich auf <Genusssucht> und <Liederlich-
keit> zurückzuführen. Zwar handle es sich dabei um den «Haupt-
schaden der Gegenwart», doch müsse man schon den tieferen
Grund der Armutsquelle ins Auge fassen. Und weiter:

«Z.zez/er/z'cMez£, Ar/>ez£ssc/zezze, Ezzzz/Zzezt, 7rag/?ez£, Gewiss-
szzc/?£, zï/?er/?zzzz/>£ zz//e Verzrrzzzzgen won z/er i?zz/m z/er 7zzgenz/
zoerz/en zzm sichersten z/zzrch eine tzzchtzge, zw/ 5e/ehzzng zznz/

Arzz/fzgzzng z/er sz££/. zznz/ re//gzösezz E7eznen£e zzn .Menschen ge-
richtete, z/zzrch eine ez'ngrez/enz/e zznz/ wernzin/tige Vo/hserzz'e-

hzzng hehnznp/f. /.. .7 £s geht zzzn P/zznzzzng ezwer toürz/igeren
Anszc/ü wom Lehen zznz/ z/er Az/gzzhe, z/ie ein Mensch n/s G/z'ez/

z/er /»zzrger/zc/7en Gese//sc/?zz/t zzz er/ü//en hnt.

Wurde in diesem Artikel bereits deutlich auf die Dringlichkeit
der Volkserziehung hingewiesen, um die Sittenlosigkeit als

Folge mangelhafter Erziehung durch Familie, Schule und Kir-
che zu bekämpfen, so wurde acht Monate später (möglicher-
weise durch den gleichen Autor?) nochmals in diese Kerbe ge-
hauen. Unter dem Titel «Schmarotzerpflanzen» Hess sich der
Autor über die Bettelei und die Bettler aus, wobei er vor allem
auf jene zeigte, die «arbeiten könnten und auch einen Verdienst
fänden, aber aus Faulheit und Gewohnheit bettelten.»^' Dass er
dabei natürlich die Bündner <Vaganten» im Visier hatte, ver-
steht sich von selbst.

Vagantenleben einschränken - die Motion
Decurtins 1893

Nachdem es in Graubünden nach der Zwangseinbürgerung der
frühen 1850er-Jahre um die <Kessler>, <Spengler> und <Vaganten>

vorerst etwas ruhiger geworden war, nahmen gegen Ende des

Jahrhunderts in der Öffentlichkeit die Klagen über die Vaganten
wieder zu. Und man tat dies unter anderem, indem man in nostal-

gischer Manier ihre frühere Lebensweise verherrlichte. Eine
Schilderung aus dem Bündner Tagblatt von 1889 vermag dies zu
verdeutlichen:

«Afzzzz snh sie /rzzher gerne zw z/ze OrZsc/?zz/ien fomme», sie

/zrzzc/zfezz ettwns Lehen in z/ze nzonotone AZ/zizg/zcb/eezt zznserer
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Dör/er. £z» mit Riwderw Ee/mcEter £se/, ezwe Geige zi«/ Je zw

Aüc&ew, zog foraw, Afd'wwer zzwd Praxen /o/gtew mit Rrd'zew,

mit Voge/Ed/zgew «wd zd/er/ei Voge/w, .Diste/w, Rzirazmew, Zeisig
etc., zzwd mit EAmJew, meist PzzJe/w. So zogen sie Eztratozmew-

weise tfzz/ Jen Eidzz£tp/<2tz des Ortes.»"

Doch liess sich die zunehmende Abwehr gegenüber den Fahren-
den nicht aufhalten. In einer Zuschrift an die Bündner Zeitung
vom 29. September 1893 wurde die Tatsache gelobt, dass «... end-
lieh einmal die öffentliche Aufmerksamkeit auch auf die armen
Kessler in Bünden gelenkt» werde, da «die Moser, Huber und
Cie. doch Menschen mit Seelen wie unsereiner» seien, und sich so
ein Kind wenig vermöge, «dass es im Stalle geboren und auferzo-

gen und von Dorf zu Dorf wandern und betteln muss.» Der Au-
tor war überzeugt, dass allein mit einem Schulzwang der <Landes-

plage> nicht abgeholfen werden könne, weshalb er in
Vorwegnahme des 33 Jahre später gegründeten Projektes <Kinder
der Landstrasse> vorschlug, «in den betreffenden Gemeinden ein
Waisenhaus zu gründen, dasselbe barmherzigen Schwestern <zu

übergeben> und sämtliche Kinder solcher Familien <zu Zwingern,
wenn nöthig mit Hilfe der Polizei, vom 4. bis zum 15. Jahre in
demselben zu wohnen.» Und weiter: «[...] denn diese herumzie-
henden einheimischen Vagabunden drohen in der That mit der
Zeit eine Landeskalamität zu werden.»"
Gut zweieinhalb Wochen später erschien im Konkurrenzblatt die

Replik eines Korrespondenten, der sich ebenfalls mit der Tatsache

auseinandersetzte, dass es dem Erziehungsrat nicht gelungen war,
die <Kesslerkinder> zum Schulbesuch anzuhalten. Er stellte sich
auf den Standpunkt, dass die Schuld dafür aber nicht die Heimat-
gemeinden treffe, sondern, dass es die <Kesselflicker> und <Zeinen-
machen seien, die es vorzögen, ihre Kinder der Schule zu entzie-
hen. Aber auch in den Gemeinden sei diesbezüglich zu wenig
unternommen worden, und er meinte sarkastisch: «Es hätte ja

sonst passieren können, dass ein Kesslerkind neben des Ammanns
Kinder zu sitzen gekommen wäre.»" Und wie um seine Sichtwei-
se zu belegen, zitierte der Autor nun auch noch den «Amtsbericht
der Kantonspolizeidirektion pro 1889», in dem die Begründung
für die strikte Umsetzung des Gesetzes über den Markt- und
Hausierverkehr zu finden war:

« WzVd d#s Äfit/üErerz der Kmder streng zmferszzgt, so z'st Jze Ed-
mi/iewmzztter gezwzmge« z«m Zwecke der Versorgzmg der
Kmder z« Efdzzse z» E/eiEew; sie wird zm dws E/dws gewoJmt,
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zzzr VerrzcÄZzzng der /AzzzsgescAü/Ze geztozzngen, zznd es er/^'/z
dzzdzzrcÂ dze Fdnzz7ze eznen Tdez^enden,/esZen WoTmszZz.»"

Doch auch er zweifelte letztlich an der Wirksamkeit solcher
Massnahmen und schrieb: «[...] die Wanderslust steckt den Kess-
lerkindern zu sehr im Blute [.. .]»"
Im Oktober 1893 befasste sich im Freien Rätier ein anderer Au-
tor in einem dreiteiligen Essay unter dem Titel «Um die Va-

ganten herum» ausführlich mit dem Wesen dieser Menschen:
«Er ist ein durchaus polizeiwidriger Kerl, verkommen und ver-
sunken, angeknurrt von den Flunden und angeschnauzt von den

Hütern der öffentlichen Ordnung und Sicherheit.»" Die Entste-
hung des Vagantentums erklärte «L.» mit dem uralten Hand-
werksbrauch, der dem ausgelernten Lehrjungen eine Wander-
schaft unter fremde Leute und in fremde Arbeitsverhältnisse
vorschrieb, die dann im Anschluss daran wieder mit der Sesshaf-

tigkeit abgeschlossen hätte werden sollen. Doch «L.» wusste:
«Wenn einer das nicht kann und auf der Landstrasse kleben
bleibt, so ist der Vagant fertig und der Schritt zum ganz gemei-
nen Strauchdieb, Wegelagerer und Hagbettler ist nicht weit.»"
Heute, so fuhr er weiter, entpuppe sich der Vagant in den mei-
sten Fällen als ein «Kind des Arbeitsmangels, oder denn als ganz
verkommenes Subjekt, das nicht arbeiten will und sich durch
das mühelose Metier des Fechtens seine Schnapsrappen zusam-
menbringen möchte.»'" Er unterschied einerseits zwischen
einem eigentlichen Vagantentum> und den <wandernden Kess-
1er- und Spenglerbanden>. Letztere sei «eine sonderbare Nation,
diese Kesselflicker, Glockengiesser, Schellenlöter, Pfannenver-
zinner u.s.f. Sie unterscheiden sich nicht nur durch ihre Lebens-
weise, sondern auch durch ihre Sprache mit ganz eigentümlichen
Nasallauten und durch ihr Aussehen und Benehmen von allen
anderen Bewohnern der Landstrasse.»'"
Und weiter:

«Zdnd es gz^Z mzzncÄmzz/ se/?r ordenZ/zc/7e zznd recTüscAz/fezze
LezzZe zznZer z'Änen, dze szcÄ nzenzzz/s nzcÄZ zzm //e//ers toerZ zzn-

gerechtes GzzZ zznezgnen. A//erdz'ngs sz'nd dzzs Azzsnzz^men. Ge-
toö/zn/zcÄ sz'nd dze Afzänner zznd mnncÄmzz/ zzzzc/z dze Wez'^er

me7>r oder toenzger dem 7rzzn&e ergeben zznd dze Rz'nder wer-
den o/z/rzz^zezZzg zzznz SZe/den zznd ReZZe/n zz£gerzc/?ZeZ. Dzznn

gz'7>Z es zzzzc/z zznZer den FrtozzcÄsenen He/e gemeznge/n'Âr/ziAe
£/enzenZe, dze nze dzzran denken, z7>r /Azndwer& nzzszzzzz7>en,

zznd sziA fon S<d>e/nzerez, ReZrzzgerez zznd HzzndeÄzznde/ z'Ären
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Lbz£er/?zz/£ tzersc/zzz/few. t/raz/ zzzzc/z z/ze Wez7>s/>z7z/er, z/ze ?nz7 zTz-

zzezz Tzerzzmzze/zen, szVzc/ o/tmzz/s z/ze GeznezzzÄezt z>z Rersozz.»"^

Hier handle es sich aber um den «Abschaum des Spenglertums»;
denn andererseits seien die <Landfahrer> vor allem in ländlichen
Verhältnissen ökonomisch nützlich:

«Der/zz/zrezzz/e Spezzg/er, r/er sezzz //7zzzz/zfez-& zw ZsTzrezz zzzzszz/r,

Ärzt sezzze gzzte Rez-ec/ztzgzzzzg, tezze /ez/ez' zzzzz/ere Gett>ez7>e£?-ez-

7>ezzz/e zzzzz/ &zzzzzz zzzs/zesozzz/ez'e zzz zzzzserezz VezTzzï/tzzzssezz zzz

ezzzezzz rec/zt zzz*£z/zc/>ezz G/zez/ z/er zzzezzsc/z/zc/zezz Gese//sc/zzz/t
tcez'z/ezz. Wer tUzrz/e sozzst z/ezz TAzzzs/zvzzzezz z'zzz Ge/urge z/ze zer-
/zroc/zezzezz 7Gz/fee£zzssezz zzzszzzzzzzzezz/ze/fezz, z/ze P/hzzzzezz &zzzzst-

gerec/zt üerzzzzzzezz zzzzz/ <Pzzrz5ö/er> zzzzs/zesserzzfV

Doch auch dieser Autor kam dann doch noch zum Schluss, dass

die <Spengler> «[...] schliesslich doch auch Menschen mit Tu-
genden und Fehlern wie wir alle [...]» seiend"*

Noch im gleichen Jahr kam es im Bündner Grossen Rat zu einer
Motion gegen die nichtsesshafte Lebensform. Diese verlangte:
«... der Regierungsrat sei einzuladen, zu untersuchen und darü-
ber Bericht und Antrag zu hinterbringen, wie das Vagantenleben
zahlreicher Kesslerfamilien unseres Kantons eingeschränkt wer-
den könne.»**

Dem Übel auf den Leib rücken - der Vagantenkredit
1923

1923 fand im Grossen Rat des Kantons Graubünden eine Debatte
über die Regelung und Verwendung des sogenannten <Armen-
fonds> statt. Dieser wurde aus den Einbürgerungstaxen geäufnet
und auch zur Unterstützung von überforderten Gemeinden ver-
wendet. In der Debatte äusserte sich der zuständige Departe-
mentschef Michel, auch als Vertreter der Minderheit des Kleinen
Rates, im dem Sinne, dass dieser «[...] namentlich auch für Erzie-
hungszwecke verwendet werden [soll] für Kinder nomadisie-
render Eltern, um sie einer sesshaften ordentlichen Lebensweise
zuzuführen.»""
Ein anderer Vertreter des Kleinen Rates, der die Mehrheit des

Gremiums vertrat, die den <Armenfonds> zur Zeit noch weiter
äufnen und nicht für die Unterstützung der Gemeinden verwen-
den wollte, meinte, man «[...] müsse bekunden, dass wir über-
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haupt nach dieser Richtung [Vagantenfrage] etwas tun wollen.
[...] Es gibt in Graubünden nicht viele wichtigere Fragen als die

Vagantenfrage, und auch die übrigen Armenfragen bilden drin-
gende Aufgaben unserer gegenwärtigen ZeitoV
In der Herbstsession des Grossen Rates wurde dann eine «Vorla-

ge betreffend des Vagantentums» behandelt. In seinem einführen-
den Bericht erklärte der Präsident der Vorberatungskommission:
«Was unter den Vaganten in Graubünden gemeint ist, wird am
besten ausgedrückt mit den Worten <Spengler und Kessler>. Diese

Bezeichnung, welche der ganzen Frage den Charakter aufdrückt,
hat ihre eigene Entstehungsgeschichte. [...] Es ist alles auf dem
natürlichen Wege gekommen. Die Aufgabe ist schwierig. Es wird
kaum gelingen, dieselbe restlos zu lösen.

Einige Vertreter der Minderheit in der Vorberatungskommission
strichen aber in der Debatte nochmals deutlich hervor, um was es

ihnen ging, und sie schilderten die <Vagantenplage> geradezu als

eine Gefahr, weshalb ein energisches Eingreifen der Behörden
und die Unterstützung der Gemeinden im Kampf gegen das Va-

gantentum absolut notwendig seid' Doch dagegen erhob der da-

malige National- und Grossrat Canova seine Stimme. Er meinte,
die <Vaganten> seien Opfer der Verhältnisse, Opfer des Nieder-

gangs des Kleingewerbes. Jetzt wolle man ihnen auch noch das

Hausierpatent nehmen, damit sie gar nichts mehr hätten. Eine
Gefahr des <Vagantentums> anerkenne er nicht. Andere Ratsmit-
glieder schlugen in die gleiche Kerbe und setzten sich für die Va-

ganten ein. Die Entstehungsgeschichte des bündnerischen <Va-

gantentums> berechtige niemand, sich als Richter über diese zu
stellen. «Sie leisteten und leisten Dienste durch Zutragen von
Handelswaren, Flickarbeiten und Wegtragen von Lumpen und
Knochen, die sonst niemand abholt.»^
In der Fortsetzung dieser Debatte gab der zuständige Regierungs-
rat Michel zwar zu, dass «[...] es sich bei dieser Frage um Men-
sehen, nicht um Geld, wie bei den Bündner Kraftwerken [han-
delt].» Doch hänge mit dem Nomadenleben soviel Elend, Not
und Unrat zusammen. Nun möchte man dem Übel auf den Leib
rücken. «Die Meinung ist die, den einzelnen jungen Nomaden an
die Hand zu nehmen, zu pflegen und zu erziehen, bis er allein
stehen und gehen kann.»"
Ein anderes Ratsmitglied liess es sich nicht nehmen, im Rat «inte-
ressante Episoden aus dem Leben eines ihm bekannten Vaganten»
zu erzählen, «um darzutun, wie es solchen Leuten, die von Natur
aus gut und intelligent wären, einfach nicht gelingen will, den rieh-
tigen Weg zu finden.» Selbst die heftigsten Befürworter der Vorla-
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ge für einen Vagantenkredit mussten eingestehen, dass die «Va-

ganten heute nicht mehr so lästig wie früher» seien. Doch immer
wieder wurde in der Debatte betont, dass «die Versorgung der
Kinder in passenden Familien [...] eines der besten Mittel [wäre],
«Unsere Moser und Waser usw. sind ein gesunder und brauch-
barer Volksschlag, aus dem sich etwas machen liesse.» Ein anderer
Redner bemerkte, es handle sich hier mehr um eine Armenfrage
als um die Vagantenfrage. Und er fuhr weiter: «Im Ausdruck Va-

ganten liegt eine Brutalität, und dass sie bei uns missachtet sind, ist
viel daran schuld, dass sie nicht vorwärts kommen.»"
Anderntags bezog sich die Neue Bündner Zeitung ausführlich auf
das Referat Canovas, welches in dieser Tiefe im Protokoll des

Grossen Rates nicht wiedergegeben worden war. «Eigentlich ge-
hören die reichen <Vaganten> mit beringten Fingern und bepelzten
Mänteln zuerst ins Korrektionshaus», wurde Canova zitiert.
Und: «Die Moser sind die Besten von Obervaz! Denn es bestehen

gute Gründe zur Annahme, dass in Obervaz Ungenauigkeiten
vorgekommen seien, durch die sich die Autokratenfamilien auf
Kosten der Gemeinde bereicherten.» Weiter soll er gesagt haben:
«Ich kenne die Moser, es sind flotte Soldaten und haben ihre
Pflicht dem Vaterland gegenüber treulich erfüllt. Moralisch ste-
hen sie höher als ihre Richter.»" Die Zeitung berichtete aber auch,
welch heftigen Entrüstungssturm diese Worte im Bündner Gros-
sen Rat ausgelöst hatte.

Gegen Arbeitsscheu und Liederlichkeit -
die Armenordnung 1955

Im April 1955 berichteten im Vorfeld der Abstimmung zur To-
talrevision des kantonalen Armengesetzes die Bündner Tageszei-

tungen ausführlich über die Vorlage. Sie veröffentlichten dazu
die Manuskripte jener Referenten, die die Vorlage anlässlich von
Parteiveranstaltungen erläuterten. Der freisinnige Grossrat Lud-
wig nahm dabei eine auch aus früheren Zeiten bekannte Unter-
Scheidung vor und teilte die Bedürftigen in solche ein, die ihren
Lebensunterhalt aus <Arbeitsscheu> oder <Liederlichkeit> nicht
verdienten, und in jene anderen, deren ungenügende Erwerbsfä-
higkeit nicht auf persönliche charakterliche Mängel zurückzu-
führen sei."
Regierungsrat Theus, der die Vorlage bei den Demokraten erläu-

terte, griff in seinen Darlegungen die erheblichen Mehrbela-

stungen im Armenwesen auf, die einzelne Gemeinden durch die
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in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts angeordneten Zwangs-
einbürgerungen erlitten. «Kein anderer Kanton», so führte er aus,
«hatte eine solche Zahl von fahrendem Volk aufzuweisen, und
kein anderer Kanton wurde deshalb auch so hart von dieser

zwangsweise angeordneten Naturalisierung mit ihren finanzi-
eilen Auswirkungen getroffen wie Graubünden. »®®

Im gleichen Jahr wurde im Grossen Rat des Kantons Graubünden
auch die Verordnung über die Armenpolizei, gestützt auf Artikel
23 des kantonalen Armengesetzes, verabschiedet. Kurz vor der

Schlussabstimmung wurde noch der Antrag gestellt, nicht nur
den Bettel, sondern auch die Landstreicherei zu verbieten. Der
Antragsteller setzte durch, dass folgende <Legaldefinition> Auf-
nähme in die Bestimmung fand: «Als Landstreicher gilt, wer aus
Arbeitsscheu oder Liederlichkeit mittellos umherzieht.»"
In dieser Zeit war das <Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse>,
im Rahmen dessen unzählige jenische Familien auseinandergeris-
sen wurden, voll im Gange und hatte bezüglich der Aufwen-
düngen und in absoluten Zahlen seinen Höhepunkt erreicht.®^ In
diesem Zusammenhang ist auch die nachfolgende Schilderung
einer Fürsorgerin von 1953 zu verstehen, in der das gespannte
Verhältnis zwischen Gemeindebehörden und Fahrenden um-
schrieben wurde: «Ganze Banden von M. und N. halten dann
Siesta im Hause S. und lassen das Hundefleisch wohlschmecken,
bis der Gemeindepräsident sie zur Gemeinde hinaustreibt.»®® Es

darf davon ausgegangen werden, dass die damaligen Debatten im
Bündner Parlament und in der Öffentlichkeit durch solche Dar-
Stellungen mitgeprägt wurden.

Fazit

Wenn nun im Rahmen dieser Arbeit ganz im Sinne Michel Fou-
caults der realitätskonstituierende Charakter von Sprache®' im
Vordergrund steht, so geht es im Folgenden darum, herauszufil-

tern, wo mit dem Sprechen bzw. dem Schreiben jene soziale Ord-

nung entstand, die beschrieben wurde. Uns - wie bereits in der

Einleitung erwähnt - interessiert, ob sich entlang des gewählten
Zeitausschnitts eine diesbezügliche Veränderung feststellen lässt.

1850 war von <krankhaftem Zustand> die Rede, aber auch von
<Ungleichgestellten>, von <Heimatlosen>. Die <Vaganten> galten
nicht als Vollbürger und waren nicht im System integriert; sie

wurden als <Nichtsesshafte> bezeichnet. Man sprach ihnen jegli-
ches Verständnis für Leben und Aufgabe ab, die ein Mensch als
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Glied der bürgerlichen Gesellschaft zu erfüllen hatte. Man be-

tonte die Sittenlosigkeit und sah diese als Folge mangelhafter Er-
ziehung durch Familie, Schule und Kirche. Man beklagte ihr
Schmarotzertum und sprach von <mutwilligen Bettlern>.
Dies alles geschah also am Beginn des bürgerlichen Zeitalters in
der Mitte des 19. Jahrhunderts, als das liberale Ideal des vernünf-
tigen und selbstverantwortlichen Bürgers in der Schweiz zusam-
men mit den älteren republikanischen Vorstellungen existierte,
wonach das souveräne Volk sich aus selbständigen Haushaltsvor-
ständen und wehrhaften Bürgeim zusammensetzte.^ Heimatlose
hatten in diesem <Weltbild> keinen Platz.

Anfangs der 1890er-Jahre gestand man zwar den Jenischen in
Graubünden einerseits zu, Menschen wie alle andern zu sein. An-
dererseits war aber auch die Ansicht verbreitet, bei den <Vaganten>
handle es sich um <verkommene und versunkene Kerle>, <ganz ge-
meine Strauchdiebe, Wegelagerer und Hagbettler>. Entweder sah

man sie als Opfer des Arbeitsmangels - oder dann eben auch wie-
der als arbeitsscheue und alkoholsüchtige Menschen. Man unter-
schied auch zwischen dem störenden <Vagantentum> und den
wandernden <Kesslern> und <Spenglern>. Letzteren wurde verein-
zeit ein besonderer Status zugestanden, und sie wurden nicht ein-
fach nur als <Vagabundenpack> gesehen, sondern als <ordentliche
und rechtschaffene, wandernde Handwerken. Im Fokus standen
aber jene als gefährlich bezeichneten Banden, die sich offensicht-
lieh auf kriminelle Weise ihren Unterhalt beschafften, und die mit
frechen und gemeinen Frauen herumzogen. Einerseits wird vom
<Abschaum des Spenglertums>, andererseits aber auch von <öko-
nomisch nützlichen Landfahrern> gesprochen.
Am Ende des 19. Jahrhunderts stellte man fest, dass die Einbürge-
rungen nicht zum erhofften Verschwinden des <Vagantentums>
geführt hatten, und suchte deshalb nicht nur nach neuen Mass-
nahmen, sondern auch nach Erklärungen. Letztere reichten von
instrinsisch-charakterlichen bis zu ökonomisch-kulturgeschicht-
liehen Umständen. Dies führte zu stark ambivalent geprägten At-
tribuierungen, und der Diskurs verlief in keiner Weise homogen.
Diese Ambivalenz hielt bis ins 20. Jahrhundert an. 1920 gestand

man den <Vaganten> einerseits handwerkliche Fähigkeiten zu und
beschwichtigte, sie seien Opfer der Verhältnisse und deshalb un-
gefährlich, da sie wertvolle Dienste leisteten. Man gestand ihnen
Gutmütigkeit und Intelligenz zu, um ihnen aber gleichzeitig vor-
zuwerfen, unfähig zu sein, den richtigen Weg zu finden. Man sah

in ihnen einen gesunden und brauchbaren Volksschlag, aus dem
sich etwas machen liesse. Doch gleichzeitig wurde nach wie vor
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auch das Narrativ der <Vagantenplage> weitergepflegt. Man be-
schwor die Gefahr für die innere Sicherheit, da diese Leute ge-
wohnheitsmässige Gesetzesbrecher seien, sich ausserhalb die Ge-
sellschaftsordnung stellten und damit gegen jede bürgerliche
Ordnung und staatliche Autorität seien.

1955 unterschied man zwischen liederlichen und arbeitsscheuen

<Vaganten>, die ihre Bedürftigkeit selbst verschuldeten, und jenen
anderen von Erwerbslosigkeit Betroffenen, denen keine person-
liehen oder charakterlichen Mängel vorgeworfen werden konn-
ten. Und selbst im Gesetz wurde diese Unterscheidung festgehal-
ten. Wer aus Arbeitsscheu oder Liederlichkeit mittellos umherzog,
hatte als <Landstreicher> zu gelten. Nach wie vor wurden auch
offensichtliche Vorurteile gepflegt, wie beispielsweise dasjenige,
dass die Jenischen Liebhaber von Hundefleisch seien. Die Behör-
den gingen gewaltsam gegen sie vor und vertrieben sie aus den
Gemeinden.
Im Sog des wirtschaftlichen Aufschwungs, von dem Graubünden
als Randgebiet der Schweiz zwar weit weniger profitierte als die
Zentren des Mittellandes, war man nun bereit, die entsprechenden
finanziellen Mittel aufzubringen, um das <Vagantentum> definitiv
zum Verschwinden zu bringen. Mit der behördlichen Unterstüt-
zung des <Hilfswerks der Landstrasse> hatte man ja bereits tüchtig
vorgesorgt.
Der Diskurs über die <Vaganten in Graubünden> verlief über die
hundert Jahre von Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts
erstaunlich konstant und zwischendurch ausgeprägt ambivalent.
Während zu Beginn dieser Zeitperiode vor allem die Abweichung
vom idealen Bürger die Attribuierungen dominierten, wusste

man, hin- und hergerissen zwischen humanistischer Toleranz und
staatspolitischer Ordnungsliebe, nicht so recht, das Vagantentum
einzuordnen. Doch nach dem Ersten Weltkrieg begann eine tech-

no- und bürokratisch geprägte Sichtweise die Oberhand zu ge-
winnen und setzte sich gegenüber vereinzelten, toleranten Denk-
weisen durch. Die <Vaganten> sollten definitiv von der Bildfläche
verschwinden. Der obrigkeitliche Diskurs sollte diese Wirklich-
keit schaffen. Wir wissen heute, dass erst 1972 mit dem Erschei-

nen eines kritischen Artikels in der Zeitschrift die-

sem Ansinnen öffentlich Widerstand erwuchs.
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